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b) Sondervorschriften für einzelne Ausländergruppen

Italien

Auszug aus dem Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeits¬
einsatz über die Gebühren für die Aufenthaltserlaubnis der italienischen

, Landarbeiter

Vom 13. Mai 1942 v

Zu den Gebühren für die Aufenthaltserlaubnis der italienischen landwirtschaft¬
lichen Arbeitskräfte , die vom Betriebsführer zu tragen sind, gehören auch die
Kosten für die erforderlichen Lichtbilder. Ich bitte , die Betriebsführer italienischer
landwirtschaftlicher Arbeiter in vorkommenden Fällen davon zu unterrichten . Bei
Neudruck werden die Arbeitsverträge entsprechend ergänzt werden.

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über den
Arbeitseinsatz italienischer Arbeitskräfte

Vom 7. April 1942

Das Auswanderungsamt bei der Königlich Italienischen Botschaft hat unter Hin¬
weis auf meinen Runderlaß VA 5760.14/833 vom 2. Juli 1941 gebeten, Arbeitsver¬
träge für italienische Arbeitskräfte künftig nicht mehr dem Auswanderungsamt
(vgl. Nr . 1, Absatz 3, Satz 3 dieses Runderlasses), sondern

an das Kommissariat für Binnenwanderung und Kolonisation
— Delegation für Deutschland —

B e r 1i n W 35,
Standartenstraße 9,

einzusenden.
Das Auswanderungsamt hat ferner gebeten, für die Arbeitsverträge (Nr . I Abs. 1
des Runderlasses vom 2. Juli 1941) jeweils die vorgesehenen neuen Vordrucke zu
verwenden.
Ich bitte , künftig entsprechend den italienischen Wünschen zu verfahren . (Va
5760.14/294v. 7. 4. 1942.)

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über die
Ausreise italienischer Arbeiter aus Italien nach Deutschland

Vom 9. Mai 1942

Das Königlich Italienische Innenministerium hat angeordnet , daß in Zukunft
die Ausreise italienischer Arbeiter aus Italien nadi Deutschland nür zu gestatten ist

a) bei Sammelanwerbungen, wenn die Genehmigung des zuständigen Arbeiter¬
verbandes vorliegt,

b) bei Einzelanwerbungen , wenn der Arbeiter mit einem von der Königlich
Italienischen Botschaft, Auswanderungsamt, in Berlin, ordnungsmäßig visier¬
ten Arbeitsvertrag versehen ist. (Va 5760.14/392 v. 9. 5. 1942.)
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Einsatz italienischer Arbeiter in den besetzten Ostgebieten und in Finnland
Es gelten folgende Grundsätze:

1. Die italienischen Arbeiter dürfen nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung
in den genannten Gebieten eingesetzt werden.

2. Jeder Einsatz ist vom Betriebsführer sofort dem Arbeitsamt zu melden.
3. Die italienischen Arbeiter sind in den genannten Gebieten möglichst in Grup¬

pen von mindestens zehn Mann einzusetzen.
4. Die Überweisung der Lohnersparnisse erfolgt in der Weise , daß der Betrieb,

der ja regelmäßig seinen Sitz im Reichsgebiet behält , die Lohnersparnisse über¬
weist , so daß die Überweisung in derselben Weise wie bei den übrigen ita¬
lienischen Arbeitern erfolgt 1).

') Vgl . hierzu die einschlägigen Erlasse auf S. B V b 31 ff.

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über den
Arbeitseinsatz italienischer Arbeitskräfte

Vom 28. Dezember 1942

Den Rderl . 403/421) hebe ich hiermit auf.
Auf Ansuchen des Auswanderungsamts bei der Kgl. Ital . Botschaft in Berlin
bitte ich, künftig Einzelarbeitsverträge für italienische Arbeitskräfte , die in
Italien (oder im sonstigen Ausland) angeworben werden sollen (sich also
auch dort befinden), an das Auswanderungsamt bei der Kgl. Ital . Botschaft
in Berlin W 35, Hildebrandstraße 1, zu übersenden, damit von diesem Amt
nach Prüfung über das italienische Außenministerium die Ausstellung der
Pässe veranlaßt werden kann.
Einzelarbeitsverträge für italienische Arbeitskräfte , die sich bereits in
Deutschland befinden und die aus irgendeinem Grunde einen Einzelarbeits¬
vertrag erhalten sollen (Rderl . Va 5760.14/833 vom 2. Juli 1941)2), sind je¬
doch der Delegation für Deutschland des Kommissariats für Aus- und Ein¬
wanderung und Kolonisation bei der Kgl. Ital . Botschaft in Berlin W 35,
Graf-Spee-Straße 23, zu übersenden.
(GBA. VA 5760.14/1007 vom 28. Dezember 1942, ARG. Nr . 11/43)

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
über Anwerbung italienischer Arbeiter in den besetzten Westgebieten

Vom 12. Januar 1943
Nach einer Vereinbarung zwischen der Deutschen und der Italienischen
Regierung sollen in den besetzten Westgebieten italienische Arbeiter nur
unter der Bedingung angeworben werden, daß sie sich verpflichten, ihre
*) Abgedruckt auf S. B III b 5.
2) Hier nicht abgedruckt.
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Familien innerhalb von 3 Monaten nach ihrem Einsatz in Deutschland nach
Italien zurückzuführen . Denjenigen italienischen Arbeitern , die dieser Ver¬
pflichtung nicht nachgekommen sind, werden die Pässe nicht verlängert,
auch ihre Arbeitsverträge dürfen nicht verlängert werden.
Ich bitte , die Betriebsführer dieser italienischen Arbeiter , deren Namen
Ihnen durch das Kommissariat für Aus- und Einwanderung und Koloni¬
sation, Delegation für Deutschland in Berlin bekanntgegeben werden, durch
die Arbeitsämter anzuhalten , die ArbeitsVerträge mit solchen italienischen
Arbeitern nicht zu verlängern.
(GBA. VA 5760.14/1125)
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Ostgebiete, neu besetzte

Auszug aus dem Runderlaß des Reichsarbeitsministers über die Arbeits¬
kräfte aus dem Osten

Vom 20. März 1942 (Va 5780 .28/551)

. . . Die Arbeitskräfte aus dem Osten sind in folgende Gruppen auf¬
gegliedert worden:
Gruppe A Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet;

Gruppe B Arbeitskräfte aus den ehemaligen Staaten Litauen , Lettland
und Estland;

Gruppe C Arbeitskräfte polnischen Volkstums aus dem Generalgouver¬
nement und den eingegliederten Ostgebieten;

Gruppe D Fremdvölkische Arbeitskräfte nichtpolnischen Volkstums
aus dem Generalgouvernement und den eingegliederten Ost¬
gebieten . . . .

Anmerkung : Zu A: Als „Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet“
gelten diejenigen Arbeitskräfte , die aus dem ehemals sowjetrussischen Gebiet
— mit Ausnahme der ehemaligen Staaten Litauen, Lettland , Estland, des Bezirks
Bialystok und des Distrikts Lemberg — zum zivilen Arbeitseinsatz ins Reich
hereingebracht sind oder werden.
Zu B: Als „Arbeitskräfte aus den ehemaligen Staaten Litauen, Lettland und Est¬
land“ gelten alle ehemaligen litauischen, lettisdien und estnischen Staatsange¬
hörigen und Staatenlosen, die am 1. September 1939 in dem Gebiet der ehe¬
maligen Staaten Litauen, Lettland und Estland ansässig waren und nach dem
22. Juni 1941 aus diesem Gebiet zum zivilen Arbeitseinsatz ins Reich herein¬
gebracht sind oder werden. Sie werden im folgenden kurz „Arbeitskräfte aus den
Baltenländern “ genannt
Zu C: Als „Arbeitskräfte polnischen Volkstums aus dem Generalgouvernement
und den eingegliederten Ostgebieten“ gelten diejenigen Arbeitskräfte polnischen
Volkstums, die am 1. September 1939 in den eingegliederten Ostgebieten ein¬
schließlich des Bezirks Bialystok sowie im Generalgouvernement (einschl. des
Bezirks Lemberg) ansässig waren und im Reichsgebiet — außer den einge¬
gliederten Ostgebieten und dem Bezirk Bialystok — zum zivilen Arbeitseinsatz
eingesetz sind oder werden.
Zu D: Als solche Arbeitskräfte gelten alle fremdvölkischen Arbeitskräfte nicht¬
polnischen Volkstums, die am 1. September 1939 in den eingegliederten Ost¬
gebieten einschl. des Bezirks Bialystok sowie im Generalgouvernement (einschl.
des Distrikts Lemberg) ansässig waren und im Reichsgebiet — außer den ein¬
gegliederten Ostgebieten und dem Bezirk Bialystok — zum zivilen Arbeits¬
einsatz eingesetzt sind oder werden.
Zu dieser Gruppe von Arbeitskräften gehören
a) Ukrainer , 'Weißruthenen, Russen,

ib) Kaschuben, Masuren, Slonsaken, soweit sie nicht in die Deutsche Volksliste
aufgenommen sind.
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II. Erfassung im Grün- und Grauzettelverfahren
Die Arbeitskräfte sind mit nachstehend aufgeführten Maßgaben im Grün¬
zettel - (für landwirtschaftliche Arbeitskräfte ) und Grauzettel - (für nicht¬
landwirtschaftliche Arbeitskräfte ) Verfahren zu erfassen. Meine Rund¬
erlasse vom 29. September 1941 — Va 5760.28/191) — und vom
25. Oktober 1941 — Va 5760.8841) — sind zu beachten. Die Grün - und
Grauzettel sind auf Wunsch des Reichsführers ff und Chefs der Deutschen
Polizei im Reichsministarium des Innern in Umschlagblättern , wie dies
bisher schon bei den polnischen Arbeitskräften üblich ist, anzubringen , die
von der Polizei mit Lichtbild und Fingerabdrücken versehen werden (mit
Ausnahme der Gruppe B, siehe unten ).

1. Es sind folgende Gruppen von Arbeitskräften zu unterscheiden:
A. Arbeitskräfte aus dem altsowjetischen Gebiet.
Die unter Ziffer A aufgeführten Arbeitskräfte aus dem altsowjet¬
russischen Gebiet werden lagermäßig untergebracht und dürfen
ihre Unterkünfte grundsätzlich nur zur Verrichtung der ihnen in den
Betrieben zugewiesenen Arbeit verlassen2). Soweit weibliche Arbeitskräfte
einzeln in der Landwirtschaft bei Betriebsführern untergebracht werden
(S. 5 a. a. O.), können auch diese ihre Arbeitsstelle grundsätzlich nicht
verlassen2).
B. Arbeitskräfte aus den ehemaligen Staaten Litauen, Lettland und Est¬
land.
Die unter Ziffer B aufgeführten Arbeitskräfte aus den ehemaligen Staaten
Litauen, Lettland und Estland haben sich gemäß Ziffer V (S. 11 a. a. O.)
grundsätzlich durch Paß oder Paßersatzpapiere auszuweisen. Sie erhalten,
gemäß Ziffer VI (S. 11 a. a. O.) ein Aufenthaltsgebot für den Bereich der
Kreispolizeibehörde, in deren Bezirk sie beschäftigt werden. Ein Aufent¬
halt in dem Bezirk einer anderen Kreispolizeibehörde ist ihnen somit nur
mit besonderer Genehmigung der Kreispolizeibehörde gestattet.
C. Arbeitskräfte polnischen Volkstums aus dem Generalgouvernement
und aus den eingegegliederten Ostgebieten.
D. Fremdvölkische Arbeitskräfte nichtpolnischen Volkstums aus dem
Generalgouvernement und den eingegliederten Ostgebieten.
Flierzu gehören nach Ziffer D Abs. 1 — S. 12 a. a. O. — alle fremdvölki¬
schen Arbeitskräfte nichtpolnischen Volkstums, die am 1. September 1939
in den eingegliederten Ostgebieten einschließlich des Bezirks Bialystok
sowie im Generalgouvernement (einschließlich des Distrikts Lemberg) an-
*) Hier nicht abgedruckt.
2) Diese Bestimmung ist jetzt gelockert.
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sassig waren und im Reichsgebiet zum zivilen Arbeitseinsatz eingesetztsind oder werden.

Zu dieser Gruppe von Arbeitskräften gehören
a) Ukrainer , Weißruthenen , Russen.

Wegen des Nachweises der Zugehörigkeit zu den Volksgruppen der
Ukrainer und Weißruthenen vgl. meinen Runderlaß vom 2. Juli 1941
— Va 5760/443 —*).
Der Nachweis der Zugehörigkeit zu der großrussischen Volksgruppe kann
durch eine Bescheinigung der Großrussischen Vertrauensstelle in Berlin,
Bleibtreustraße 27, erbracht werden.

b) Kaschuben, Masuren, Slonsaken, soweit sie nicht in die Deutsche
Volksliste aufgenommen sind.

Bei den Kaschuben handelt es sich um Arbeitskräfte aus den Regierungs¬
bezirken Danzig und Bromberg, bei den Masuren um solche aus den
Kreisen Soldau und Suwalki. Slonsaken stammen aus dem Regierungs¬
bezirk Kattowitz (vgl. hierzu im übrigen meinen Runderlaß vom 30. No¬
vember 1941 — Va 5760.23/180)1).
Der Nachweis der Zugehörigkeit zu diesen unter b aufgeführten Gruppen
wird durch eine Bescheinigung der für den Heimatort zuständigen Orts¬
polizeibehörde erbracht. Bei den Masuren der erwähnten Kreise genügt
als vorläufiger Nachweis eine Bescheinigung über die evangelische Kon¬fession des Betreffenden.

Wegen der volkstumsmäßigen Überprüfung der unter D genannten
fremdvölkischen Arbeitskräfte nichtpolnischen Volkstums aus dem Gene¬
ralgouvernement und den eingegliederten Ostgebieten verweise ich hin¬
sichtlich der Arbeitskräfte , die bisher im Reichsgebiet schon eingesetzt
sind, auf meinen Runderlaß vom 2. Juli 1941 — Va 5760/443 —x).
Nach Mitteilung des Reichsführers ff  und Chefs der Deutschen Polizei
werden künftig für einen Einsatz im Reichsgebiet vorgesehene fremd¬
völkische Arbeitskräfte nichtpolnischen Volkstums im Generalgouverne¬
ment blaue Kennkarten ausgestellt werden, in denen die Volkszugehörig¬
keit durch aufgedruckte Buchstaben (z. B. für Ukrainer U, Weißruthenen
W, Russen R) festgestellt wird.
Soweit die Kennkartenausstellung in den Bezirken Bialystok und Lemberg
noch nicht möglich ist, wird die Feststellung der Volkszugehörigkeit in
den Auffanglagern veranlaßt werden.
Auch die unter D genannten fremdvölkischen Arbeitskräfte nichtpolni¬
schen Volkstums erhalten gemäß Ziffer V (S. 5 a. a. O.) ein Aufenthalts-

*) Hier nicht abgedruckt.
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gebot für den Bereich der Kreispolizeibehörde, in dem die Arbeitsstelle
liegt. Ein Aufenthalt auch dieser Kräfte in dem Bezirk einer anderen
Kreispolizeibehörde ist somit gleichfalls nur mit besonderer Genehmigung
der Kreispolizeibehörde gestattet.

2. Grün - und Grauzettel (Umschlagblatt)
Die Grün- und Grauzettel für die Arbeitskräfte sind in einem weißen
Umschlagblatt anzubringen . Für die Verwendung der Umschlagblätter gilt
folgendes:

Zu Gruppe A.
Diese Arbeitskräfte erhalten ein weißes neutrales Umschlagblatt mit dem
Aufdruck : „Arbeitskarte für ausländische Arbeitskräfte .“ Auf dieses Um¬
schlagblatt ist auf der 1. Seite am Kopf folgender auffallender Stempel¬
aufdruck zu setzen:

„Inhaber ist nur zum Zwecke der Arbeitsverrichtung zum Ver¬
lassen der Unterkunft berechtigt.“

Auf der 3. Seite des Umschlagblattes ist der dort aufgeführte Text zu a
und b in russisch zu bringen (bei erforderlich werdendem Neudruck ).
Sollte eine Uberweisungsmöglichkeit für Lohnersparnisse durch die Post
geschaffen werden, was bei dem geringen Verdienst dieser Kräfte kaum
in Betracht kommt , wäre am Kopf der 3. Seite des Umschlagblattes ein
Deckblatt gemäß Muster in meinem Runderlaß vom 17. Februar 1942 —
Va 5760.23/5 II. Ang. — zu befestigen.

Zu Gruppe B.
Die Ausstattung der Arbeitskräfte aus den ehemaligen Staaten Litauen,
Lettland und Estland mit weißem neutralem Umschlagblatt ist — obwohl
diese Kräfte gemäß Ziffer B V (S. 11 a. a. O.) einen Paß oder ein Paßersatz¬
papier erhalten — lediglich notwendig für die Überweisung von Lohn¬
ersparnissen auf Grund des Rderl . ARG. 106/42.
Auf dieses Umschlagblatt ist der Stempelaufdruck: „Inhaber ist nur zum
Zwecke der Arbeitsverrichtung zum Verlassen der Unterkunft berechtigt“
nicht zu setzen.
Zum Zwecke der Durchführung der Lohnüberweisung durch die Post ist
am Kopf der 3. Seite des Umschlagblat'tes ein Deckblatt gemäß Muster
in meinem Runderlaß vom 17. Februar 1942 — Va 5760.23/5 II. Ang. —
zu befestigen.
Wegen des Neudrucks von Umschlagblättern verweise ich auf Ziffer 4a
letzter Satz meines Rderl . vom 29. September 1941 — Va 5760.28/19 —.
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Zu Gruppe C.
Für Arbeitskräfte polnischen Volkstums ist das weiße Umschlagblatt mit
dem Aufdruck „Arbeitskarte polnischer Arbeiter aus dem General¬
gouvernement und Bescheinigung über eingezahlte Lohnersparnisse“ zu
verwenden. Stammen die Kräfte nicht aus dem Generalgouvernement,
sondern aus den eingegliederten Ostgebieten bzw. aus dem Bezirk
Bialystok, so sind die Worte „aus dem Generalgouvernement“ zu
streichen und dafür zu setzen „aus den eingegliederten Ostgebieten“ bzw.
„aus dem Bezirk Bialystok“.
Wegen der 3. Seite des Umschlagblatts verweise ich hinsichtlich der
Felder für die Durchführung der Lohnüberweisung auf das mit meinem
Runderlaß vom 17. Februar 1942 — Va 5760.23/5 II. Ang. — vorgeschrie¬
bene Muster. Bei Arbeitskräften aus den eingegliederten Ostgebieten und
aus dem Bezirk Bialystok ist die 3. Seite des Umschlagblattes entbehr¬
lich, da diese Kräfte wie im Inland durch die Post überweisen können.
Die mit Ziffer 4a meines Runderlasses vom 29. September 1941 —
— Va 5760.28/19 — hinsichtlich des Umschlagblattes gegebenen Wei¬
sungen ändern sich insoweit. Für diese Kräfte kann also die dritte Seite
durchstrichen werden.

Zu Gruppe D.
Für alle Arbeitskräfte der Gruppe D ist das gleiche Umschlagblatt wie
für die Kräfte der Gruppe C in sinngemäßer Anwendung von Ziffer 4a
meines Runderlasses vom 29. September 1941 — Va 5760.28/19 — zu
verwenden. Auf den letzten Satz von Ziffer 4a des im vorigen Satz
genannten Erlasses bezüglich des Neudrucks von Umschlagblättern weise
ich besonders hin.

Nach dem letzten Satz des Rderl . ARG. 106/42 bestehen vorläufig keine
Überweisungsmöglichkeiten für Arbeitskräfte aus der Ukraine und den
weißruthenischen Gebieten* 1).

Zu den Gruppen A—D.
Die Aushändigung der Arbeitspapiere (Grün - oder Grauzettel nebst
weißem Umschlagblatt) erfolgt wie üblich durch die zuständigen Polizei¬
behörden.

MVgl . jetzt Runderlaß des RWiM . Nr . 42/42 D . St. — R. St. v. 13. 7. 42,
S. B V b 50e.
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Als Herkunftsland und Staatsangehörigkeit ist auf den Grün - und Grau¬
zetteln je nach der Herkunft der Arbeitskräfte folgendes einzusetzen:

Herkunftsland Staatsangehörigkeit

Für Arbeitskräfte der Gruppe A Altsowjetruss.
Gebiet sowjetrussisch

Für Arbeitskräfte der Gruppe B Litauen bzw.
Lettland bzw.
Estland

litauisch bzw.
lettländisch bzw.
estländisch

Für Arbeitskräfte der Gruppe C1) Generalgouverne¬
ment oder Bezirk
Bialystok usw.

ehern, polnisch

Für Arbeitskräfte der Gruppe D1) wie zu C ungeklärt
(Ukrainer , Weiß¬
ruthenen usw.)

3. Gebührenordnung
Für die Erteilung der Beschäftigungsgenehmigung/Arbeitserlaubnis für
die Arbeitskräfte der Gruppe A sind keinerlei Gebühren zu erheben.
Soweit bisher Gebühren erhoben worden sind, hat es dabei sein Be¬
wenden.
Die Erhebung von Gebühren für die Erteilung der Beschäftigungsgenehmi¬
gung/Arbeitserlaubnis für die Arbeitskräfte der Gruppen B, C und D
erfolgt nach den allgemeinen Richtlinien.
Lohnüberweisung
Die Überweisung von Lohnersparnissen für die unter B bis D aufgeführ¬
ten Arbeitskräfte richtet sich nach den Rderl . ARG. 98/42 und 106/42.
Die etwaige Regelung der Überweisung von Lohnersparnissen für Ar¬
beitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet (Gruppe A) sowie für
Ukrainer und Weißruthenen behalte ich mir vor.

III. Arbeitsbuchpflicht bzw. karteimäßige Erfassung
Die durch die Einsatzverwaltung innerhalb des Deutschen Reiches ein¬
gesetzten Arbeitskräfte aus den ehemaligen Staaten Litauen, Lettland und
Estland und die Arbeitskräfte polnischen Volkstums aus dem General¬
gouvernement und den eingegliederten Ostgebieten (einschließlich des
Bezirks Bialystok und des Distrikts Lemberg) sowie die fremdvölkischen

*) Siehe Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz vom
13. April 1942; Seite B III b 10.
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Arbeitskräfte nichtpolnischen Volkstums aus dem Generalgouvernement
und den eingegliederten Ostgebieten (einschließlich des Bezirks Bialystok
und des Distrikts Lemberg) unterliegen der Arbeitsbuchpflicht nach den
allgemeinen Arbeitsbuchvorschriften für Ausländer; sie erhalten an Stelle
des Arbeitsbuchs eine Ersatzkarte.
Die Arbeitskräfte aus dem neu besetzten altsowjetrussischen Gebiet da¬
gegen sind arbeitsbuchfrei und erhalten daher weder ein Arbeitsbuch noch
eine Ersatzkarte , weil sie nach § 7 der VO. über die Besteuerung und die
arbeitsrechtliche Behandlung der Arbeitskräfte aus den neu besetzten
Ostgebieten vom 20. Januar 1942 (RGBl. I S. 41) in arbeitsrechtlicher
Hinsicht in einem Beschäftigungsverhältnis eigener Art stehen und nach
den allgemeinen Bestimmungen des Reichsführers j/jf über Anwerbung
und Einsatz von Arbeitskräften aus dem Osten nur geschlossen eingesetzt
und dauernd überwacht werden und ihre Unterkünfte grundsätzlich nur
zur Verrichtung der ihnen in den Betrieben zugewiesenen Arbeit ver¬
lassen dürfen . Die freie Bewegung in der Öffentlichkeit außerhalb des
Arbeitsplatzes ist ihnen untersagt . Zu ihrer karteimäßigen und statistischen
Erfassung sind lediglich AK 1 (2) anzulegen, die außerhalb der Haupt¬
kartei gesondert abzustellen sind. Die berufssystematische Einordnung
hat nach der Art ihrer Tätigkeit im Reichsgebiet zu erfolgen.

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über
Arbeitskräfte aus dem Osten ; hier : Erfassung im Grün- und

Grauzettelverfahren *

Vom 13. April 1942

Für die Arbeitskräfte der Gruppen C und D sind — soweit sie aus den'
eingegliederten Ostgebieten stammen — auf den Grün- oder Grauzetteln
als Herkunftsland und Staatsangehörigkeit nicht die auf S. 6 des Rderl.
Va 5780.28/551 vom 20. März 1942 angegebenen Bezeichnungen ein¬
zusetzen, sondern gemäß Rderl . ARG. 103/42 als

Herkunftsland Staatsangehörigkeit

Gruppe C eingegliederte
Ostgebiete

Schutzangehöriger (Pole)

Gruppe D eingegliederte
Ostgebiete

Schutzangehöriger (Ukrainer)
oder Schutzangehöriger
(Weißruthene) usw.

(Va 5780.28/551 II. Ang. vom 13. April 1942)
9. Nachtrag
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Kennzeichen der Ostarbeiter

Es ist auf der rechten Brustseite
jeder Oberkleidung zu tragen.
Ostarbeiter (innen) mit einwand¬
freier Führung und Leistung kann
der Betriebsführer (Haushaltungs¬
vorstand ) mit Zustimmung der zu¬
ständigen Dienststelle der DAF.
oder des Reichsnährstandes (bei
landwirtschaftlichen Arbeitern ) ge¬
statten , das Kennzeichen auf dem
linken Oberärmel eines jeden als
Oberkleidung dienenden Klei¬
dungsstückes zu tragen . Hierüber
muß der Ostarbeiter (in), dem
diese Trageweise des Kenn¬
zeichens gestattet ist, eine Be¬

scheinigung bei sich
führen , die vom Be¬

triebsführer ausge¬
stellt und von der zu¬
ständigen Dienststelle
der DAF. (Reichs¬
nährstandes) gegen¬
gezeichnet ist.
Neu hereinkommen¬
den Ostarbeitern (in-
nen) kann der Be¬
triebsführer nach drei¬
monatiger Beschäfti¬
gung die besondere
Trageweise des Kenn¬

zeichens gestatten,
wenn die sonstigen
Voraussetzungen da-

Maße In ,n/m für vorlie Sen-
Farben : Weiße Schrift
auf blauem Grund —
Umrahmung Blau¬

weiß

"J5.
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Angabe des Herkunftslandes und der Staatsangehörigkeit auf den Grün-
und Grauzetteln der Arbeitskräfte aus dem Bezirk Bialystok, aus dem

Generalgouvernement und aus dem Distrikt Galizien

Vgl. Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz vom
26. März ' 1943 — abgedruckt auf S. B III a 44 a

Eintragung des Herkunftslandes und der Staatsangehörigkeit der Arbeits¬
kräfte aus den besetzten russischen Ostgebieten im Arbeitsbuch und auf der

Arbeitskarte

Runderlaß des GBA. vom 11. September 1943

Nach der Verordnung über die Einsatzbedingungen der Ostarbeiter vom
30. Juni 1942 (RGBl. I S. 419)1) mit den Änderungen nach der Verordnung
vom 5. April 1943 (RGBl. I S. 181)2) stehen die im Reich eingesetzten Ost¬
arbeiter in einem Beschäftigungsverhältnis eigener Art , auf das die deut¬
schen arbeitsrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften nur in¬
soweit Anwendung finden, als dies besonders bestimmt ist. Die Ostarbeiter
erhalten ein nach ihrer Leistung abgestuftes Arbeitsentgelt, dessen Höhe
sich nach einer besonderen Entgelttabelle bemißt . Ostarbeiter sind hierbei
gemäß § 1 der genannten Verordnung vom 30. Juni 1942 die Arbeitskräfte
nichtdeutscher Volkszugehörigkeit aus dem Generalbezirk Weißruthenien,
aus dem Reichskommissariat Ukraine und aus denjenigen Gebieten, die öst¬
lich an diese Gebiete oder an die früheren Freistaaten Lettland und Estland
angrenzen, sofern diese Kräfte nach dem 22. Juni 1941 in das Deutsche
Reich gekommen und hier eingesetzt worden sind.
Dagegen gelten für die im Deutschen Reich beschäftigten Arbeitskräfte
nichtdeutscher und nichtpolnischer Volkszugehörigkeit aus dem Reichs¬
kommissariat Ostland mit Ausnahme des Generalbezirks Weißruthenien
ebenso wie für die Arbeitskräfte aus dem Bezirk Bialystok und dem
Distrikt Galizien die Arbeitsbedingungen vergleichbarer deutscher Gefolg¬
schaftsmitglieder, soweit nicht für ausländische Arbeitskräfte allgemein
besondere Regelungen bestehen (z. B. für den Urlaub und die Familien¬
heimfahrten ). Dies ist durch die Anordnung vom 28. Dezember 1942
(Rderl. ARG. 21/43)3) klargestellt.
Um den Betriebsführern die arbeitsrechtliche Sonderbehandlung der Ost¬
arbeiter zu erleichtern, soll ihnen auch neben der polizeilichen Kennzeich-

x) Abgedruckt S. B II b 33 ff.
2) Abgedruckt S. B II b 35.
3) Abgedruckt S. B II b 49 ff.
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nung das Arbeitsbuch für Ausländer darüber Aufklärung geben, ob es sich
bei den aus den besetzten Ostgebieten stammenden Arbeitskräften um
Ostarbeiter handelt . In Ergänzung des Rderl . ARG. 537/431) Abschn. II
Nr . 9 bestimme ich deshalb, daß das Herkunftsland und die Staatsange¬
hörigkeit auf S. 3 des Arbeitsbuches für Ausländer bei den Arbeitskräften
aus den besetzten russischen Ostgebieten in folgender Weise einzutragen ist:

< 1 . bei Ostarbeitern

Herkunftsland

besetzte Ostgebiete

2. bei Arbeitskräften aus
dem Reichskommis¬
sariat Ostland (ohne
den Generalbezirk
Weißruthenien)

Generalbezirk Estland
oder

Generalbezirk Lettland
oder

Generalb^zirk Litauen

Staatsangehörigkeit
ungeklärt

(Ostarbeiterfin ])
ungeklärt

V-

In Abänderung der Erlasse V a 5780.28/551 vom 20. März 19422) und
V a 5760.28/113 vom 23. November 1942 (beide nicht veröffentlicht2) gilt
diese Regelung ab sofort auch für die Eintragung des Herkunftslandes und
der Staatsangehörigkeit auf den Arbeitskarten und gegebenenfalls Be¬
freiungsscheinen für die genannten Arbeitskräfte . Die besondere Spalte
„Volkszugehörigkeit “ auf der Arbeitskarte (Befreiungsschein) ist in diesen
Fällen nicht auszufüllen.

Auf dem weißen Umschlagblatt ist auf der ersten Zeile „für.
Arbeitskräfte “ keine Eintragung zu machen. Auf der zweiten Zeile ist ein¬
zutragen:

aus den besetzten Ostgebieten
oder aus dem Generalbezirk Estland
oder aus dem Generalbezirk Lettland
oder aus dem Generalbezirk Litauen.

Für die Arbeitskräfte aus dem Bezirk Bialystok und aus dem Distrikt
Galizien des Generalgouvernements verbleibt es bei der Regelung des Rderl.
ARG. 400/433). Die dort vorgesehenen Klammerzusätze für die Volks¬
zugehörigkeit sind künftig in allen Fällen  sowohl im Arbeitsbuch
für Ausländer wie auf der Arbeitskarte (auch Befreiungsschein) in der be¬
sonderen Spalte „Volkszugehörigkeit“ einzutragen.
(GBA. VI e 5600/111 — ARG. 1129/43)

*) Abgedruckt S. B III a 44 e ff.
2) Hier ebenfalls nicht abgedruckt.
3) Abgedruckt S. B III a 44 a.
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Angabe des Herkunftslandes und der Staatsangehörigkeit auf den
Grün- und Grauzetteln der Arbeitskräfte aus dem Bezirk Bialystok,

aus dem Generalgouvernement und aus dem Distrikt Galizien
Erlaß des GBA. vom 26. März 1943

(Abgedruckt S. B III a 44 a)

Arbeitsbuch für Ausländer; hier: Deutschlandurlaub und Prämien
für Ostarbeiter

Runderlaß des GBA. vom 21. Dezember 1943

1. Nach dem Rderl. ARG. 1336/431) zu Abschn. II Nr . 2 a hat der Be¬
triebsführer den Deutschlandurlaub für Ostarbeiter auf S. 37 des Arbeits¬
buches für Ausländer, wie folgt, einzutragen:
„Deutschlandurlaub von . bis . 194...

(Unterschrift des Betriebsführens,
bei Firmen auch Firmenstempel ) “ .

2. Nach dem Rderl. ARG. 1401/4323 ) Nr . 10 hat der Betriebsführer die
Tatsache der Prämiengewährung sowie spätere Prämienerhöhungen auf
S. 38 des Arbeitsbuches für Ausländer, wie folgt, einzutragen:
„Ostarbeiterprämie von . v. H . ab . 194....

(Unterschrift des B*e tr ieb sfüh rers,
bei Firmen auch Firmenstempel )“ .

Den Widerruf der Prämie hat der Betriebsführer auf S. 38 des Arbeits¬
buches für Ausländer unmittelbar unter der Eintragung der widerrufenen
Prämie, wie folgt, einzutragen:
,,Ostarbeiterprämie widerrufen ab . 194....

(Unterschrift des B>e tr iebsfüh rers,
bei Firmen auch Firmenstempel )“ .

3. Auf die Eintragung des Deutschlandurlaubsund der Prämiengewährung
für Ostarbeiter in .der AK. kann vom Standpunkt des Arbeitseinsatzes ver¬
zichtet werden, zumal Arbeitsbuchanzeigenüber die Eintragungen des Be-
triebsführers im Arbeitsbuch für Ausländer in der Anordnung Nr . 11 vom
23. Juli 1943 (Rderl. ARG. 955/43)s) nicht vorgesehen sind und eine Über¬
tragung auf die AK. deshalb nur gelegentlich der Vorlage des Arbeitsbuches
beim Arbeitsamt erfolgen könnte.
(GBA. VI e 5631/13 ARG. 6/44)
*) Abgedruckt S. B II b 58 j.
2) Abgedruckt S. B II b 58 n.
3) Abgedruckt S. B II b 58 f.
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Polen

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über pol¬
nische landwirtschaftliche Arbeitskräfte

Vom 22. Februar 1943

Gemäß Runderlaß ARG. 1040/40 waren die Grünzettel Nr . 3 für pol¬
nische landwirtschaftliche Arbeitskräfte der Landesversicherungsanstalt (für
Zwecke der Invalidenversicherung) zu übersenden. Durch Erlaß des Reichs¬
arbeitsministers vom 19. Dezember 1942 (RArbBl. S. II 27) ist nunmehr
die bisherige Sonderstellung der polnischen landwirtschaftlichen Arbeiter
aus dem Generalgouvernement in der Invalidenversicherung beseitigt wor¬
den. Mit Wirkung vom 1. Januar 1943 sind auch für polnische landwirt¬
schaftliche Arbeiter aus dem Generalgouvernement die Beiträge zur Inva¬
lidenversicherung nach den allgemeinen Vorschriften zu entrichten . Von
der Übersendung der Durchschriften von Grünzetteln für polnische land¬
wirtschaftliche Arbeitskräfte an die Landesversicherungsanstalt ist daher
künftig abzusehen.-'
(GBA. VIe 5760.23/10 vom 22. Februar 1943, ARG. Nr . 235/43)
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Staatsangehörige auf Widerruf erworben haben, sind gemäß § 7 der
Volkslistcnverordnung vom 4. März 19411) (RGBl. I S. 118) Schutz¬
angehörige.

Ehemals polnische Staatsangehörige , die nicht als deutsche Staats¬
angehörige gemäß der Volkslistenverordnung in der Fassung der 2. Ver¬
ordnung vom 31. Januar 1941 (RGBl. I S. 51) anerkannt werden,
können nicht deutsche Volkszugehörige sein, da sie andernfalls in die
deutsche Volksliste aufzunehmen bzw. als deutsche Staats- und Volks¬
angehörige anzuerkennen gewesen wären . Sie müssen daher weiterhin
als Angehörige desjenigen Volkstums bezeichnet werden, dem sie ab¬
stammungsgemäß angehören ; ihre Volkszugehörigkeit richtet sich nach
der ihrer Vorfahren . Vielfach wird schon aus der Lage des Geburts¬
orts und aus der in dem Taufschein verzeichneten Konfession darauf
geschlossen werden können, ob ^s sich um Angehörige des polnischen,
des ukrainischen oder eines anderen Volkstums handelt .“
Mir vorliegende Anfragen sehe ich als erledigt an. 1
(GBA. VI e 5760.23/12 vom 8. Mai 1944, ARG . 416/44)

%r. -.

•*) Abgedrackt S. B II b 4.
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Ungarn

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über die
Vertragsverlängerung nichtlandwirtschaftlicher ungarischer Arbeitskräfte in

Deutschland

Vom 17. August 1942
Das Königlich Ungarische Industrieministerium hat auf Grund der Ziffer II 3 der
Niederschrift zur deutsch-ungarischen Vereinbarung über nichtlandwirtschaftliche
Arbeitskräfte vom 4. Juli 1941 einer freiwilligen Verlängerung der ablaufenden
gewerblichen Arbeitsverträge bis zum 31. Dezember 1942 zugestimmt . Es hat da¬
bei zum Ausdruck gebracht, daß die Verlängerung auch auf die wehrfähigen
Arbeiter ausgedehnt werden könne. Es dürfe jedoch keinerlei Zwang für die Ver¬
längerung der Arbeitsverträge ausgeübt werden. Wegen der Ermächtigung für die
Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Reisepässe durch die ungarischen Kon¬
sulate im Reich seien die erforderlichen Schritte in die Wege geleitet. Das König¬
lich Ungarische Industrieministerium hat gebeten, seine Zustimmung zur frei¬
willigen Vertragsverlängerung den Arbeitern in den betroffenen Betrieben in ge¬
eigneter Weise bekanntzugeben.
Die Niederschrift vom 4. Juli 1941 ist durch Runderlaß Va 5760.32/714 vom
23. Juli 1941 mitgeteilt worden.
(GBA. Va 5760.32/489 v. 17. 8. 1942).

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über die
Vertrags Verlängerung nichtlandwirtschaftlicher ungarischer Arbeiter in

Deutschland

Vom 2. Oktober 1942 (RArbBl . S. I 444)

In Ergänzung des Rderl . ARG. 989/42 gebe ich bekannt:
Nach einer Mitteilung des ungarischen Industrieministeriums wird zur Zeit die
Heeresdienstpflicht der in Deutschland eingesetzten ungarischen nichtlandwirt¬
schaftlichen Arbeiter überprüft . Diejenigen Kräfte , die für eine Heeresdienst-
leistung nicht in Betracht kommen, werden über das Ungarische Generalkonsulat
entsprechenden Bescheid erhalten . Es bleibt ihnen dann freigestellt, ihre Arbeits¬
verträge über den 31. Dezember 1942 hinaus zu verlängern.
Ich bitte , die Betriebsführer ungarischer nichtlandwirtschaftlicher Arbeiter davon
zu unterrichten , damit sie ihre ungarischen Arbeiter veranlassen, bei ihren zu¬
ständigen konsularischen Vertretungen anzufragen, ob ihr Aufenthalt im Reich
über den 31. Dezember 1942 hinaus gestattet wird.
(GBA. Va 5760.32/563 v. 2. 10. 1942.)
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Entlassene Kriegsgefangene

Entlassene Kriegsgefangene1)

Kriegsgefangene, die zum Arbeitseinsatz im Reich entlassen oder beur¬
laubt werden, sind wie zivile ausländische Arbeitskräfte zu behandeln.
Sie unterliegen demgemäß den Bestimmungen der Verordnung über aus¬
ländische Arbeitnehmer vom 23. Januar 1933 (RGBl. I S. 26) — abgedruckt
auf S. BIII a 1ff.
Dies gilt z. B. für diejenigen französischen Kriegsgefangenen, die auf Grund
des „Erleichterten Statuts“ zum Arbeitseinsatz im Reichsgebiet beurlaubt
worden sind.

Vgl . wegen der Überweisung von Lohnersparnissen für diese Kriegsgefangenen
S. B V b 87 und wegen der Paß- und Sichtvermerksbestimmungen für diesen Per¬
sonenkreis S. B IX b.

11. Nachtrag
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